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Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter e.V. 

Beratungsring Ackerbau 
 

Röchlingstr. 1, 67663 Kaiserslautern 

                   Rundschreiben 26-2024 - 17.12.2024 

Urlaub der Berater 

Maximilian Stork: 23.12.24-03.01.25 
Knut Behrens: 23.12.24-10.01.25 
Achim Schröer: 06.-08.01.25 

Terminhinweis Pflanzenschutztag 05.02. 

Der Pflanzenschutztag des Beratungsringes 
findet am Mittwoch, 5.02.2025 von 9.00 Uhr 
bis ca. 15.00 Uhr in der Klostermühle 
Jennewein, Münchweiler statt. Programm und 
Anmeldehinweise folgen im Januar. Die 
Anerkennung als Fortbildung für den neuen 3-
Jahreszeitraum ist beantragt. 

Absenkung des Pauschalierungssteuersatz 

Für die Absenkung des Pauschalsteuersatzes gilt 
gem. § 24 UStG Folgendes: 
 01. Januar 2024 bis 05. Dezember 2024: 

Pauschalierungssatz 9 % 
 06. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2024: 

Pauschalierungssatz 8,4 % 
 Ab 01. Januar 2025: Pausch.satz 7,8 % 
 

Daher gilt für sämtliche Lieferungen oder 
sonstige Leistungen von pauschalierenden 
Landwirten in der Zeit von 06.12.2024 bis zum 
31.12.2024 der reduzierte Pauschalierungssatz 
von 8,4 %. 

Höhere Grenzen für Kleinunternehmer bei 
der Umsatzsteuer 

Bisher galt, dass der Vorjahresumsatz nicht 
höher als 22.000 € betragen hat und der Umsatz 
im laufenden Jahr die 50.000 € nicht übersteigen 
wird. Ab dem Jahr 2025 darf der Vorjahres-
umsatz nicht mehr als 25.000 € betragen haben, 
und der Umsatz im laufenden Jahr die 100.000 € 
nicht übersteigen. 

Tarifglättung für Landwirte ist verlängert 

Die Tarifglättung für Landwirte ist um die 
Zeiträume 2023-2025 und 2026-2028 verlängert 
worden. 

(Quelle der Steuerhinweise: TWS Steuerbera-
tungsgesellschaft) 

Grundsätze für Mischungen von 
Pflanzenschutzmitteln 

Es gibt die folgenden Grundsätze bei 
Mischungen, die so auch mit der Pflanzen-
schutzindustrie abgestimmt sind: 
  

 Folgen Sie den Anweisungen der Hersteller  
 Überprüfen Sie das 

Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) 
 Verwenden Sie nur freigegebene 

Produktmischungen 
 Bei Zweifel – Durchführung eines 

Mischbarkeitstest 
 

Reihenfolge: 
 Wasserkonditionierer 
 Feste Düngemittel (Harnstoff) 
 Wasserlösliche Pulver 

(WP)/Wasserlösliche Granulate (WG) 
 Wasserbasierende Suspensionskonzentrate 

(SC) 
 Wasserlösliche Konzentrate (SL) 
 Suspensionskonzentrate auf Ölbasis (SE)/ 

Kapselsuspensionen (CS)/Öldispersionen 
(OD) 

 Emulsionskonzentrate (EC)/Emulsionen in 
Wasser (EW) 

 Formulierungshilfsstoffe, Haftmittel, Netz-
mittel, Öle  

 Flüssigdünger und Spurennährstoffdünger 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein 
glückliches, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. 

 
 

Mit freundlichem Gruß 
Knut Behrens, Norbert Rothhaar, 
Achim Schröer,  Maximilian Stork, 
Thomas Keller, Jochen Cornelius  

und der Vorstand 
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Sorteneigenschaften und Ertrag der 
Prüfstufe 2 der Sommerbraugersten-
versuche des DLR R-N-H, 
Sortenempfehlungen Silomais. 
 
Näheres unter www.dlr-rnh.rlp.de   
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